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8 1 . Verordnung: Notarstellen im Sprengel des Landesgerichtes für ZRS. Wien.
82. Verordnung: Delegierungsverordnungsnovelle 1959.
8 3 . Verordnung: Bestimmung der von der Ausfuhrvergütung ausgeschlossenen Gegenstände.

8 1 . Verordnung des Bundesministeriums für
Justiz vom 16. März 1959, betreffend Notar-
stellen im Sprengel des Landesgerichtes für

ZRS. Wien.

Auf Grund des § 9 der Notariatsordnung
vom 25. Juli 1871, RGBl. Nr. 75, wird ver-
ordnet:

Im Sprengel des Landesgerichtes für Zivil-
rechtssachen. Wien wird

a) mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1960 der
Amtssitz der Notarstelle Wien-Innere
Stadt V. (letzter Amtsinhaber Dr. Josef
Hofbauer) nach Wien-Donaustadt und der
Amtssitz der Notarstelle Wien-Innere
Stadt VIII (letzter Amtsinhaber Dr. Franz
Latschker) nach Mödling verlegt,

b) mit Ablauf des 31. Dezember 1960 die
Notarstelle Wien-Landstraße III (Amtsin-
haber Dr. Walter Fellner) aufgelassen.

Tschadek

8 2 . Verordnung des Bundesministeriums
für Handel und Wiederaufbau vom 17. März
1959, mit der die Delegierungsverordnung
abgeändert wird (Delegierungsverordnungs-

novelle 1959).

Auf Grund des § 3 Abs. 3 lit. a des Außen-
handelsgesetzes, BGBl. Nr. 226/1956, wird ver-
ordnet:

§ 4 Abs. 2 lit. b der Delegierungsverordnung,
BGBl. Nr. 102/1957, hat zu lauten:

„Felle und Häute vom Rind, Kalb, Roß, Ziege,
Kitz, sowie Hasen- und Kaninfelle, textile Roh-
stoffe, Zellulose, Alt- und Abfallstoffe, Dünge-
mittel, Holz aller Art mit Ausnahme von Holz-
fertigwaren; Schnittholz im Ausmaß folgender
Monatskontingente :

wobei einem Exporteur im Laufe eines Monates
Rechtsgeschäfte über höchstens 200 m3 Schnitt-
holz zu bewilligen sind."

Bock

8 3 . Verordnung des Bundesministeriums
für Finanzen vom 19. März 1959 mit der die
von der Ausfuhrvergütung ausgeschlossenen

Gegenstände bestimmt werden.

Auf Grund des § 17 Abs. 3 Z. 1 und des
§ 19 Abs. 4 des Umsatzsteuergesetzes 1959,
BGBl. Nr. 300/1958, wird mit Zustimmung des
Hauptausschusses des Nationalrates verordnet:

§ 1. Die Ausfuhrvergütung wird nicht ge-
währt, soweit die ausgeführten Gegenstände in
der Freiliste 1 in der jeweils geltenden Fassung
oder in der als Anlage A dieser Verordnung an-
geschlossenen Ausschlußliste enthalten sind.

§ 2. Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner
1959 in Kraft und ist auf vergütungsfähige Vor-
gänge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember
1958 bewirkt werden.

Kamitz

Anlage A

Ausschlußliste.
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